Erläuterungen zu den Ansuchen 2026

Für jede Finanzierung muss ein eigenes Ansuchen eingereicht werden. Die Ansuchen müssen auch getrennt per PEC verschickt werden (pro Ansuchen ein PEC-mail)

Grundlagen der Finanzierung sind:
Regelung der Weiterbildung - Landesgesetz vom 7. November 1983, Nr. 41,
Förderung der Sprachkenntnisse - Landesgesetz vom 13. März 1987, Nr. 5, 
Maßnahmen auf dem Gebiet der Zweisprachigkeit - Landesgesetz vom 11. Mai 1988, Nr. 18,
die geltenden Kriterien und Modalitäten zur Förderung der Weiterbildung, der Sprachkenntnisse und der Maßnahmen auf dem Gebiet der Zweisprachigkeit (genehmigt mit Beschluss der Landesregierung Nr. 961 vom 25.09.2018 in geltender Fassung.
Wofür können Landesfinanzierungen gewährt werden?
Personal (nur für Bildungseinrichtungen) – Termin 31.12.2025
In den Genuss der Personalförderung kommen nur jene Organisationen, die mindestens 1.800 Weiterbildungsstunden oder 1.600 Teilnehmertage nachweisen und die Voraussetzungen laut Artikel 6 Absatz 2 des Landesgesetzes Nr. 41/1983 erfüllen.
Eine Organisation erhält Personalförderung, wenn sie ein Qualitätszertifikat nach den Richtlinien des Amtes nachweist und sich vorwiegend mit Weiterbildung befasst.
Eine Weiterbildungseinrichtung befasst sich dann vorwiegend mit Weiterbildung, wenn 80% ihrer Ausgaben für Weiterbildungsmaßnahmen getätigt werden. Bei Körperschaften öffentlichen Rechtes ist diese Voraussetzung dann gegeben, wenn sie über eine interne Weiterbildungsabteilung verfügen.
Führung der Einrichtung (ordentliche Tätigkeit L.G. 41 und L.G. 18) – Termin 31.12.2025
In diese Förderung fallen jene Veranstaltungen, die in Weiterbildungsstunden bzw. Teilnehmertagen gemessen werden können.
Ansuchen über das Landesgesetz Nr. 18/1988
Für Zweitsprachkurse ist prinzipiell über das L.G. Nr. 18/1988 anzusuchen. 
Deutschkurse (als Zweitsprache) fallen grundsätzlich in die Zuständigkeit der italienischen Kulturabteilung. 
Falls trotzdem beim Amt für Weiterbildung und Sprachen angesucht wird, ist für diese Kurse über das Landesgesetz Nr. 18/1988 anzusuchen. Es werden 110 Weiterbildungsstunden und nach Genehmigung des Amtes für Weiterbildung und Sprachen bis zu maximal 500 Weiterbildungsstunden anerkannt, wenn diese Deutschkurse in der Peripherie stattfinden
Wenn eine Einrichtung insgesamt weniger als 110 Weiterbildungsstunden Zweitsprachkurse (Italienisch, Deutsch, Ladinisch) plant/durchführt, können diese beim Landesgesetz Nr. 41/1983 berücksichtigt werden. 
Die Förderung nach qualitativen Kriterien erhalten jene Weiterbildungsorganisationen, die an einem vom Amt vorgesehenen Qualitätsbewertungsverfahren teilgenommen haben und positiv begutachtet wurden.
Studienfahrten
Es kann nur die Zeit berücksichtigt werden, in der tatsächlich Lehrveranstaltungen stattfinden. Pro Tag höchstens 4 Weiterbildungsstunden.
Im Zuge der Abrechnung können (seit 1.1.2013) nur jene Kosten berücksichtigt werden, die direkt mit Weiterbildung zusammenhängen (z.B. Führungen), wobei die anerkannten Kosten (Weiterbildungsstunden x Fördersatz) die Obergrenze bilden.
Projekte – Termin 31.01.2026
Zusatztermin (sofern Mittel zur Verfügung stehen): 30. April 2026 
Es können immer nur Kosten ab Eingangsdatum des Ansuchens anerkannt werden.
Als Projekte zählen innovative Programme, die einen hohen Entwicklungsaufwand erfordern und Lücken in der Entwicklung sowie im Angebot der Weiterbildung schließen.
Die Förderung von interethnischen Projekten kann davon abhängig gemacht werden, ob die Abteilung Italienische Kultur diese Maßnahmen mitfinanziert.
Die Projekte werden von der Landesverwaltung nach den geltenden Bewertungskriterien begutachtet. Die Beitragsgewährung erfolgt aufgrund einer Rangordnung.
Sondermaßnahmen – Termin 31.01.2026
Es können immer nur Kosten ab Eingangsdatum des Ansuchens anerkannt werden.
Als Sonderförderungen gelten kontinuierliche Maßnahmen, bei denen die Förderung über die ordentliche Tätigkeit nicht möglich oder nicht zweckmäßig ist. Sondermaßnahmen sind:
Maßnahmen, die nicht in Weiterbildungsstunden oder Teilnehmertagen messbar sind
Maßnahmen, bei denen eine angemessene Sichtbarkeit notwendig ist
Maßnahmen, bei denen die Kosten für eine Weiterbildungsstunde oder einen Teilnehmertag neu festgelegt werden müssen
Maßnahmen, bei denen die Mindestteilnehmerzahl festgelegt werden muss
Die Überprüfung seitens der Landesverwaltung erfolgt nach dem Modus und dem Bewertungsraster für Projekte, wobei nur die technischen Voraussetzungen berücksichtigt werden.
Die Förderung von interethnischen Sondermaßnahmen kann davon abhängig gemacht werden, ob die Abteilung Italienische Kultur diese Maßnahmen mitfinanziert.
Maßnahmen für die Weiterentwicklung bzw. Qualitätsentwicklung
MitarbeiterInnenausbildung
Angesucht werden kann für MitarbeiterInnen (Angestellte oder freie MitarbeiterInnen mit längerwährendem Auftrag), Vorstandsmitglieder und Mitglieder der Vorstände der Bildungsausschüsse.
Teilnahmen an Veranstaltungen der eigenen Organisation werden nicht gefördert.
Die Veranstaltung muss mindestens 15 Weiterbildungsstunden dauern.
Die Notwendigkeit des Besuchs der Veranstaltungen ist hinreichend zu begründen.
Die Teilnahme an Veranstaltungen eines Landesamtes wird nur bei Lehrgängen gefördert, die mindestens 50 Weiterbildungsstunden umfassen und über 500,00 € Teilnehmerbeitrag kosten.

· Förderung von 80% auf Teilnahmegebühr, Unterkunft und Verpflegung sowie Fahrtspesen
·  Mindestbeitrag von 200,00 €

Es ist für jede/n TeilnehmerIn bzw. jeden Kursbesuch getrennt anzusuchen.
Die Ausschreibungen der Veranstaltungen müssen beigelegt werden.

Das Ansuchen ist mindestens 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung einzureichen. 
Es werden nur Belege berücksichtigt, die ab Eingangsdatum des Ansuchens ausgestellt wurden.



Interne Fortbildung

Angesucht werden kann für interne Fortbildungen und/oder Beratungen (Einzelberatungen werden in der Regel nicht finanziert).
Finanziert werden maximal 15 Referentenstunden zu 60 Minuten pro Jahr.

Die Wichtigkeit der internen Fortbildung/Beratung für die Qualitätsentwicklung der Bildungs-einrichtung ist hinreichend zu begründen.
Ein Kostenvoranschlag muss dem Ansuchen beigelegt werden.

Spesen für Unterkunft und Verpflegung der Referenten/Referentinnen werden nicht anerkannt.

Das Ansuchen ist mindestens 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung einzureichen. 
Es werden nur Belege berücksichtigt, die ab Eingangsdatum des Ansuchens ausgestellt wurden.

Systembezogene Maßnahmen

Als systembezogene Maßnahmen gelten Maßnahmen, die mindestens eines der folgenden Ziele verfolgen:
Stärkung des Weiterbildungssystems und Steigerung der Effizienz
Stärkung der Profile der Einrichtungen
Förderung der Teilhabe an Weiterbildung
Förderung von bildungspolitisch und gesellschaftlich wichtigen, aber marktschwachen Programmbereichen.

Das Ansuchen erfolgt in Absprache mit dem Amt für Weiterbildung und Sprachen.

Das Ansuchen ist mindestens 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung einzureichen. 
Es werden nur Belege berücksichtigt, die ab Eingangsdatum des Ansuchens ausgestellt wurden.

Investitionen – Termin 31.01.2026

Beim Plan/Begründung über die Investitionen muss eine klare Prioritätensetzung ersichtlich sein.

Es ist auch ein Plan vorzulegen, aus welchem die in den nächsten drei Jahren von der Einrichtung geplanten Investitionen hervorgehen.

Gefördert werden:
a) der Ankauf, der Bau, die Sanierung und außerordentliche Instandhaltung von Infrastrukturen, welche für Weiterbildungszwecke genutzt werden,
b) der Ankauf von Einrichtungs- und Ausstattungsgeräten, die für die Benutzung der Räumlichkeiten und die Durchführung der Weiterbildungstätigkeiten notwendig sind,
c) der Ankauf von audiovisuellen Geräten und Datenverarbeitungsgeräten, die für die Durchführung der institutionellen Aufgaben und Tätigkeiten notwendig sind,
d) der Ankauf bzw. die Übernahme von materiellen und immateriellen Werten, die für den Beginn bzw. die Weiterführung von Institutionen nützlich sind.
Jedes einzelne Vorhaben ist gut zu begründen. 

Finanziert werden nur jene Vorhaben, die im Vorhinein mit dem Amt für Weiterbildung und Sprachen abgesprochen werden (gilt für größere Investitionsvorhaben wie Bau und Sanierung).
Die veranschlagten Kosten müssen im Fall von Bau- und Sanierungsarbeiten, die den Betrag von 150.000,00 € übersteigen, durch einen vom Bauleiter unterzeichneten technischen Bericht bescheinigt werden.
Es müssen mindestens 2 Angebote pro Vorhaben eingeholt und dem Ansuchen beigelegt werden. 
Das Amt überprüft die Kostenangemessenheit der Ankäufe und wird gegebenenfalls weitere Unterlagen von den Organisationen einholen.
Bei Anschaffungen und kleineren Instandhaltungs-/Sanierungsarbeiten kann nur für jene Kosten angesucht werden, die im Laufe des Jahres getätigt und abgerechnet werden. 
Der Gesuchsteller/die Gesuchstellerin bietet eine entsprechende Gewähr dafür, dass die geförderte Struktur für eine bestimmte Dauer ausschließlich oder zumindest vorwiegend für Weiterbildungstätigkeiten genutzt wird.

Es werden nur Belege berücksichtigt, die ab Eingangsdatum des Ansuchens ausgestellt wurden.

Allgemeine Hinweise zur Abfassung der Ansuchen 
Aufgrund der Bestimmungen zur Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung müssen die Ansuchen und sämtliche Anlagen, sowie alle anderen Dokumente (z.B. Ergänzungen, Änderungen usw.) wie folgt übermittelt werden:
· mittels PEC (Posta Elettronica Certificata = zertifiziertes elektronisches Postfach) an unsere PEC-Adresse: weiterbildung@pec.prov.bz.it ausschließlich unterzeichnet mit der offiziellen digitalen Unterschrift der/des Vorsitzenden. 

Anlagen - Ansuchen laut Landesgesetz Nr. 41/1983
Rechenschaftsbericht 2025
Der Rechenschaftsbericht ist ein Rückblick über die gesamte Bildungsarbeit der Einrichtung etrennt dafür angesucht wird) und ist wie in den letzten Jahren zu verfassen. 

Die Bilanz ist nach dessen Genehmigung spätestens innerhalb 31. Juli nachzureichen.
Finanzierungsgrundlage/Statistik 2025
Die Finanzierungsgrundlage/Meldeliste ist nur von den Weiterbildungseinrichtungen zu erstellen und muss aus dem Login-Bereich von Wave ausgedruckt und mit der offiziellen digitalen Unterschrift der/des Vorsitzenden unterzeichnet werden.

Als Grundlage für die Finanzierung 2026 werden die anerkannten Weiterbildungsstunden oder Teilnehmertage des Jahres 2025 herangezogen.
Plan über die Führung der Einrichtung 2026
Der Plan beinhaltet zumindest folgendes:
Konzept über die Betriebsführung (Ziele im Jahr 2026 und entsprechende Maßnahmen)
Personalentwicklung
Für das zu fördernde Personal ist bei Neuanstellungen der Nachweis beizulegen, dass die Person dem Berufsbild im Sinne der Durchführungsverordnung zum Weiterbildungsgesetz entspricht.
Wirtschaftliche Entwicklung
Bildungsarbeit (ord. Tätigkeit, Projekte und/oder Sondermaßnahmen, Aufträge, Gastveranstaltungen, Auftragsprogramme, kulturelle Veranstaltungen, Verlagstätigkeit u.a.)
Die Maßnahmen sind zu quantifizieren.
Zusätzlich zum Konzept sind die Vorhaben im Detail anzuführen.

Kostenvoranschlag 2026
Es sind nur jene Kosten anzugeben, die über diese Gesetze finanziert werden sollen.
Personal: in den Beträgen sind die Gesamtkosten des Gehaltes (Bruttolohn, Sozialabgaben, Abfertigung, Unfallversicherung) zu berücksichtigen.
Führung der Einrichtung (ordentliche Tätigkeit): es sind auch die Kosten des geförderten Personals (Personalfinanzierung) anzugeben
Die Kosten für Personal (im Angestelltenverhältnis, Freiberufler, für gelegentliche/autonome Arbeitsleistungen, koordinierte und fortwährende MA), Referentenhonorare, Verpflegungskosten sowie Fahrtspesen können im Kostenvoranschlag maximal in der Höhe der geltenden Landestarife angegeben werden.
Geplante Einnahmen/Finanzierungsplan 2026
Laut Kriterien sind zumindest 20% Einnahmen, die nicht vom Land stammen, aufzubringen.

Ehrenamtliche Leistungen
Im Rahmen der Differenz zwischen dem gewährten Beitrag und den anerkannten Kosten kann der Gesuchsteller einen Anteil der getätigten Ausgaben durch die Leistung ehrenamtlicher Tätigkeit, im Sinne des Landesgesetzes vom 22.10.1993, Nr. 17, Artikel 2 Absatz 1 in geltender Fassung nachweisen.
Beschränkt auf die Dokumentation von Ausgaben für ehrenamtliche Leistungen wird ein konventioneller Stundensatz von 20,00 € anerkannt und zwar bis zu einem Höchstbetrag von 25% der anerkannten Kosten. 
Die für die Sitzungen der Kollegialorgane der Organisationen, Vereinigungen und Komitees geleisteten Stunden werden nicht anerkannt.
Personen, die ehrenamtlich tätig sind, haben kein Anrecht auf Vergütungen für die erbrachten Leistungen.
Eine entsprechende Liste/Aufstellung der ehrenamtlichen Tätigkeit ist zu führen.
Nachkontrollen
Im Sinne von Artikel 2 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17 in geltender Fassung, führt das zuständige Amt Stichprobenkontrollen im Ausmaß von mindestens 6% der ausgezahlten Förderungen durch.

Die Verlosung findet jährlich im Jänner statt und wird von einer internen Kommission auf Abteilungsebene durchgeführt.

Bei den Stichprobenkontrollen wird Folgendes überprüft:
1. die vom Gesuchsteller vorgelegten eigenverantwortlichen Erklärungen,
1. ob die Tätigkeiten, Vorhaben und Investitionen, für die der Beitrag gewährt worden ist, tatsächlich durchgeführt und die entsprechenden Ausgaben im Rahmen der anerkannten Kosten vollständig getätigt worden sind,
1. das Vorhandensein der ordnungsgemäßen Dokumentation zur Abdeckung der anerkannten Kosten,
1. die Führung der von der Satzung oder von der Geschäftsordnung vorgesehenen Register
1. die Dokumentation der geleisteten ehrenamtlichen Tätigkeit, welche für die Abdeckung eines Teils der anerkannten Kosten verwendet worden ist.
Das zuständige Amt kann jederzeit weitere Überprüfungen durchführen, wenn es solche für notwendig erachtet.

Anmerkungen
Veröffentlichungspflicht laut Gesetz Nr. 124/2017
Einrichtungen, die insgesamt mehr als 10.000,00 Euro öffentliche Beiträge erhalten, verpflichten sich, diese Beiträge auf Ihrer Homepage oder auf anderen digitalen Portalen zu veröffentlichen bzw. im Bilanzanhang anzugeben.

Öffentlichkeitsarbeit
Die Gesuchsteller müssen im Rahmen ihrer Öffentlichkeitsarbeit das Förderlogo abdrucken (siehe Richtlinien für Förderempfänger):

Gefördert vom Amt für Weiterbildung und Sprachen
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